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Einweihung des neuen Spielplatzes auf dem Kollerbergring

Foto: SWG

Mitgliederversammlung 2019

Beschlüsse wurden einstimmig gefasst

Die diesjährige Mitgliederversamm-
lung fand am 13. Juni in der Aula der
Kollerbergschule in Spremberg statt.
Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr
Andreas Lemke, eröffnete und leitete
die Veranstaltung. Der Lagebericht des
Aufsichtsrates wurde durch Herrn
Lemke und der Bericht des Vorstan-
des durch Herrn Zink verlesen.

Der Jahresabschluss – Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung, Anhang
und Lagebericht des Vorstandes zum
Jahr 2018 sowie der Bericht über die

Prüfung zum Geschäftsjahr 2017 lagen
in der Zeit vom 29. Mai bis 12. Juni
2019 während der Geschäftszeit in der
Geschäftsstelle der Spremberger Woh-
nungsbaugenossenschaft eG zur Ein-
sichtnahme für die Mitglieder aus.

Von den Mitgliedern wurde einstim-
mig die Feststellung des Jahresab-
schlusses 2018 beschlossen. Ebenfalls
einstimmig erfolgte der Beschluss zur
Bestätigung des Prüfberichtes zum
Jahresabschluss 2017 (die Prüfung war
ohne Beanstandungen durch den BBU

erfolgt). Weitere Beschlüsse betrafen
die Entlastung des Aufsichtsrates und
des Vorstandes. Auch der Beschluss
zur Neufassung der Satzung (siehe
SWG-Rundschau vom Mai 2019) wur-
de einstimmig gefasst.

Das Aufsichtsratsmitglied Herr
Frank Kulisch wurde erneut für wei-
tere drei Jahre in den Aufsichtsrat ge-
wählt.

Auch in diesem Jahr gab es im
Anschluss der Versammlung für alle
Teilnehmer ein kaltes Buffet.

Im nächsten Jahr werden alle SWG-Wohnungen mit Rauchmeldern ausgestattet.
Über Einzelheiten informieren wir Sie auf den Seiten 5 bis 7.
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(links) Ein Blick in die gut besuchte Mitgliederversammlung. (rechts) Vorstandsvorsitzender André Zink beim Verlesen
des Berichts des Vorstandes.

(links) Das Präsidium der Versammlung. (rechts) Im Anschluss  lud der Vorstand die Mitglieder zu einem Imbiss ein.

Eingangs erklärte Her Zink: „Auch das
Jahr 2018 war für uns – wie im Vor-
jahr – von guten wirtschaftlichen Er-
gebnissen geprägt. Das positive Be-
triebsergebnis und die ständige Ge-
währleistung der Liquidität lassen uns
daher zufrieden auf das vergangene
Jahr blicken.“

Das hohe Durchschnittsalter der Mit-
glieder, das mit 58,97 Jahren etwa
zehn Jahre höher liegt als das der
Stadt Spremberg, wertete er als Aus-
druck der „Treue unserer Mitglieder
zu unserer Genossenschaft“, wofür er
sich bei allen langjährigen Mitgliedern
und Mietern bedankte. Die SWG sei
weiterhin bestrebt, ein langes selbst-
ständiges Leben der Mitglieder in ih-
ren vertrauten vier Wänden zu ermög-
lichen und zugleich auch jüngere Mit-
glieder zu gewinnen.

Der Leerstand liege – wenn man die
Wohnungen herausrechne, welche
momentan saniert werden – bei 6,7

Prozent – für die Region ein sehr gu-
ter Wert.

Die Durchschnittssollmiete der
SWG betrug 2018 4,76 Euro pro Qua-
dratmeter, womit sie leicht über dem
Durchschnitt des Kreises und unter
dem Durchschnitt des Landes liegt.

Herr Zink hob hervor: „Nahezu 100
Prozent unseres Wohnungsbestandes
verfügt über eine zeitgemäße und
moderne Ausstattung, die es gilt, in
den nächsten Jahren weiter zu verbes-
sern.“ Schwerpunkte seien dabei die
„nachhaltige Verbesserung der Woh-
nungszuschnitte und -ausstattung so-
wie die energetische Sanierung sowie
– abhängig von der Wirtschaftlichkeit
– der Ein- bzw. Anbau von Aufzügen.“
Insgesamt wurden 2018 für Instandhal-
tung, Instandsetzung und Moder-
nisierungsmaßnahmen 2.711.600 Euro
ausgegeben. (Über die wichtigsten
Projekte informierte die SWG-Rund-
schau.)

Mit Genugtuung konnte Herr Zink fest-
stellen, dass im Geschäftsjahr 2018
wieder ein Jahresüberschuss von
532.000 Euro erzielt werden konnte.

Wie Herr Zink mitteilte, befindet
sich momentan die Sanierung des
Komplexes Schomberg 14–16 in der
Planung. Mit der Sanierung des Ge-
bäudes Schomberg 14/15 soll 2020
begonnen werden. Das Objekt Schom-
berg 16 soll bis spätestens 2022 fol-
gen.

Mit der Sanierung der Gebäude an
der Georgenstraße soll im Jahr 2020
mit den Nummern 23 und 24  begon-
nen werden.

Insgesamt sind 2019 für Instandhal-
tung, Instandsetzung und Modernisie-
rung 1.545.300 Euro geplant. Diese
werden wir aus Eigenmitteln finanzie-
ren. Für die nächsten fünf Jahre er-
warte die Genossenschaft jährlich po-
sitive Jahresergebnisse.

Abschließend bedankte sich Herr
Zink auch im Namen von Herrn Koer-
nig bei den anwesenden Genossen-
schaftsmitgliedern, den Mitgliedern
des  Aufsichtsrates, den Mitarbeitern
der Genossenschaft sowie dem Prü-
fungsverband BBU.

Aus dem Bericht des Vorstandes

2018 wieder gute Ergebnisse

Fotos: SWG
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Baumaßnahmen 2019: die Hauptprojekte

Auf dem Kollerbergring in Höhe der
Hausnummer 35 wurde ein vorhan-
dener Spielplatz erweitert und moder-
nisiert (siehe auch das Titelbild auf
Seite 1). Auf dem erweiterten Platz
kamen zu der vorhandenen Rutsche
und der Wippe eine kleine Rutsche,
ein festes Trampolin, ein Wipptier und
ein Klettergerüst hinzu. Die Kosten für
die vier neuen Geräte und den Sand
für etwa 200 Quadratmeter betrugen
insgesamt 15.000 Euro, weitere Kosten
wie Aufbau usw. nicht mitgerechnet.

Die Einweihung des Platzes fand
Ende August statt. Schon am ersten Tag
nahmen die Kinder des Wohngebie-
tes ihren neuen Spielplatz in Besitz.
Auf einer neuen Bank können Eltern

Spielplatz wurde erweitert und modernisiert

Durch Arbeiten an Fassaden wurde
die Attraktivität weiterer Gebäude er-
höht. So wurden am Gebäude Alma-
Riedel-Straße 2 neue Balkone angebaut
(Foto  links).

Am Gebäude Steigerweg 15–16
(Foto rechts) wurden ebenfalls neue

Balkone angebaut. Zugleich erhielt
die Fassade des Gebäudes einen neu-
en Anstrich.

Im Kollerbergring wurden mehrere
neue Mülleinhausungen errichtet.

Am Bahnhofsvorplatz 12 wurde ein
zentrales Heizsystem auf Fernwärme-

basis installiert, wodurch die nicht
mehr zeitgemäßen Einzelthermen in
neun Wohnungen abgelöst werden
konnten.

In dem Gebäude Lausitzer Straße 2
wurde ein Aufzug vom Keller bis zum
4. Obergeschoss eingebaut.

und Großeltern ihnen beim Spielen zu-
sehen.

Alles in allem wurde durch die etwa

Attraktive neue Balkone wurden am Gebäude Alma-Riedel-Straße 2 (links) und Steigerweg 15–16 (rechts) angebaut.
Fotos: SWG

Foto: SWG

einen Monat dauernden Arbeiten die
Attraktivität des Wohngebietes für jun-
ge Familien deutlich erhöht.
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Das Aufbewahren von brennbaren
Materialien, wie Papier, Holz, Texti-
lien usw., in den Gemeinschaftsräu-
men (Keller, Boden) sowie den Trep-
penhäusern ist grundsätzlich verbo-
ten. Im Falle eines Brandes führen
diese leicht entzündlichen Materia-
lien dazu, dass sich das Feuer rasend
schnell ausbreiten kann und schnell
zu einer Gefahr für Leib und Leben
der Bewohner wird.

Achten Sie unbedingt darauf, dass
die Fluchtwege frei bleiben. Es ist
verboten, dass im Treppenhaus
Brandlasten wie Möbel, Regale,
Schuhschränkchen oder andere Ge-

Bitte unbedingt beachten!

Hinweise zum Brandschutz

Zigarettenkippen gehören in den
Aschenbecher!

genstände abgestellt werden. Solche
Stolperfallen können im Ernstfall zu
einer Gefahr für Gesundheit und Le-
ben der Bewohner werden.

Bitte werfen Sie auf keinen Fall Zi-
garettenkippen vom Balkon. Das führt
zu einer Verschmutzung des Wohn-
umfeldes. Und bei Trockenheit kön-
nen durch noch brennende oder glim-
mende Kippen sogar Brände ausgelöst
werden!

Unsere Hausmeister sind angewie-
sen, diese Dinge in der nächsten Zeit
wieder verstärkt zu kontrollieren. Soll-
ten in Ihrem Haus dabei Mängel fest-
gestellt werden, bitten wir die Hinwei-

se und Anweisungen des Hausmeis-
ters zu befolgen und Mängel unver-
züglich zu beseitigen.

Wir bitten um Ihr Verständnis und
Ihre Kooperation.

Fotos: stader; methaphum - stock.adobe.com;ccvision

Legionellen sind Bakterien, die über-
all im Wasser vorkommen. In Warm-
wasserbereitungsanlagen vermehren
sie sich bei Temperaturen zwischen 30
und 45 Grad sehr stark. Eine hohe
Konzentration von Legionellen kann
gefährliche Lungenkrankheiten auslö-
sen. Das gilt vor allem, wenn sie über
feinste Wassertröpfchen verbreitet
werden, wie sie beim Duschen entste-
hen.

In einer Änderung der Trinkwasser-
verordnung aus dem Jahre 2012 ist fest-
gelegt, dass im Abstand von drei Jah-
ren die Trinkwasseranlagen aller Ver-
mieter von Mehrfamilienhäusern,
also auch der SWG, auf Legionellen
überprüft werden müssen.

Im Rahmen dieser Überprüfung wer-
den von unabhängigen Laboren Pro-
ben entnommen. Das geschieht in je-
dem Leitungsstrang an der am weites-
ten entfernten Stelle, also in der Regel
in den oberen Wohnungen. Ergibt sich
bei den Überprüfungen, dass be-
stimmte Grenzwerte der Legionellen-
konzentration überschritten werden,

Überprüfung auf Legionellen

müssen vom Vermieter gesetzlich fest-
gelegte Maßnahmen eingeleitet wer-
den.

In diesem Jahr wurden in unserem
Bestand folgende Gebäude überprüft:
• Kollerbergring 20–53
• Lausitzer Straße 1–10
• Kantstraße 5–10
• Schloßstraße 1–2
• Töpferstraße 1–4

Erfreulicherweise ergaben die Über-
prüfungen der Anlagen keine Bean-
standungen. Das Trinkwasser in den
überprüften Gebäuden entspricht un-
eingeschränkt den gesetzlichen Anfor-
derungen.

Der eine oder andere Mieter wird das
neue Gesicht in unserem Hausmeister-
team schon gesehen haben: Seit 1.
Oktober 2019 ist Sven Kunzmann bei
der SWG beschäftigt. Er unterstützt
unseren langjährigen Mitarbeiter Ed-
gar Haferkorn im Gebiet Kollerberg-
ring und auf dem Betriebshof.
Herr Kunzmann bringt langjährige

Erfahrungen mit: Vor seiner Tätigkeit
in unserem Unternehmen hat er 15
Jahre bei der LEAG als Hausmeister
gearbeitet. Herzlich willkommen im
Team!

Neuer
Hausmeister
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Wohnen in Brandenburg wird siche-
rer. Bis Ende 2020 sind alle Wohnun-
gen mit Rauchmeldern auszustatten –
so schreibt es die brandenburgische
Bauordnung vor.

Wir als SWG Spremberg haben uns für
die Installation von Funk-Rauch-
meldern entschieden. Die Geräte ha-
ben eine Betriebsdauer von zehn Jah-
ren. Gegenüber Rauchmeldern mit
Vor-Ort-Prüfung bieten sie den Vorteil,
dass die jährlich durchzuführende In-
spektion ohne Betreten der Wohnun-
gen durchgeführt werden kann. Für Sie
als Nutzer bringt das zusätzlichen
Komfort, da Sie an den Inspektions-
terminen nicht eigens zuhause bleiben
müssen. Außerdem bedeutet die Fern-
inspektion zusätzliche Sicherheit,
denn sie vermeidet den Fall, dass
Geräte aufgrund nicht zugänglicher
Wohnungen nicht geprüft werden kön-
nen.

Mit Einbau und Inspektion haben wir
die Firma BRUNATA-METRONA be-
auftragt. Ausgestattet werden alle

Wohn- bzw. Schlafräume, Kinderzim-
mer und Flure der Wohnung. Gemäß
den Empfehlungen aus der DIN 14676
wird in der Regel in jedem Raum je-
weils ein Rauchmelder an der Decke
befestigt.

In allen weiteren Räumen der Woh-
nung, wie Küche, Bad, WC und Ab-
stellkammer, werden keine Rauch-
melder montiert; vorausgesetzt, die-
se Räume sind keine Fluchtwege. Ne-
benräume sowie Treppenhäuser, Kel-
ler, Allgemeinräume wie z.B. Fahrrad-
oder Waschkeller, werden ebenfalls
nicht ausgestattet.

Gewerbeeinheiten sind nicht von der
Rauchmelderpflicht betroffen. Aus Si-
cherheitsgründen werden wir jedoch
Gewerberäume ebenfalls mit Rauch-
meldern ausstatten lassen.

Bei der Montage erhalten Sie eine
Bedienungsanleitung und eine Nutzer-
information. Die Bedienungsanleitung
enthält Informationen zum Betrieb der
Rauchmelder. In der Nutzerinfor-
mation finden Sie die Telefonnummer
der BRUNATA-METRONA Rauch-

melder-Hotline. Dort erreichen Sie
rund um die Uhr kostenfrei einen
kompetenten Ansprechpartner, sofern
Sie Störungen mithilfe der Rauch-
melder-Bedienungsanleitung nicht
selbst beheben können. Bitte lesen Sie
die Detailinformationen sorgfältig
durch und legen Sie diese griffbereit
in Ihren Unterlagen ab.

Die Rauchmelder werden ab dem 2.
Halbjahr 2020 eingebaut. Über den
genauen Montagetermin (Datum und
Uhrzeit) informiert Sie BRUNATA-
METRONA mittels eines Aushangs in
Ihrem Gebäude ca. 14 Tage im Voraus.

Wir bitten Sie, den Handwerkern zum
angekündigten Zeitraum den Zutritt zu
Ihrer Wohnung zu ermöglichen. Falls
der Zutritt zu Ihrer Wohnung beim
Ersttermin nicht möglich ist, wird Ih-
nen ein Zweittermin per Postkarte
angekündigt.

Um Sie als Mieter so wenig wie mög-
lich zu beeinträchtigen, sind die
Montagetermine bewusst eng gehal-
ten. Wenn Wohnungen oder Räume
auch zum zweiten Termin nicht zu-
gänglich sind, entstehen

Erstmontage des Rauchmelders vom Typ Star

Miete und Service in optimaler Ausstattung

Rauchmelderpflicht für Bestandsbauten in Brandenburg

Einbau der Rauchmelder

Beginn und Dauer des Einbaus
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Verzögerungen und erhebliche
Mehrkosten, die wir den Verursachern
in Rechnung stellen müssen.

Die Montage der Rauchmelder dauert
pro Wohnung lediglich ca. 30 Minu-
ten und erfolgt vorzugsweise an der
Decke in der Raummitte. Bitte ermög-
lichen Sie daher den Zugang zur Dek-
ke und dem Bereich darunter. Betten
sowie weitere große Möbel müssen
Sie hierfür nicht verrücken. Der Mon-
teur wird in solchen Fällen eine an-
dere DIN-konforme Stelle wählen,
soweit möglich, denn es ist ihm nicht
gestattet, Möbel zu verschieben.

Für die Montage kommen Akku-Bohr-
maschinen mit speziellem Absaug-
mechanismus zum Einsatz. Diese ver-
meiden Verschmutzungen und Strom-
entnahme vor Ort.

Es werden in allen Wohnungen stan-
dardmäßig Rauchmelder montiert.
Personen mit stark eingeschränktem
Hörvermögen bitten wir, sich mit ih-
rer Krankenkasse in Verbindung zu
setzen, da sie Anspruch auf die Ver-
sorgung mit einem auf ihre Bedürfnis-
se angepassten Rauchmeldesystem
haben (BSG-Urteil: B 3 KR 8/13 R vom
20.08.2014). Die spezifischen Geräte
müssen dann zusätzlich zu unseren
Rauchmeldern in den Räumen instal-
liert werden.

Als Eigentümer und Ihr Vermieter sind

wir für die Ausstattung Ihrer Wohnung
mit Rauchmeldern verantwortlich. Die
einheitliche Ausstattung mit Qualitäts-
rauchmeldern bietet für alle Bewoh-
ner und Besucher der Liegenschaft ein
Höchstmaß an Sicherheit. Wir weisen
Sie hiermit darauf hin, dass der Ein-
bau der Rauchmelder auch dann er-
folgt, wenn Sie auf eigene Kosten be-
reits Rauchmelder in der Wohnung
eingebaut haben sollten oder wenn Sie
diesen persönlich ablehnen. Wir bit-
ten Sie daher, eigene Rauchmelder zu
demontieren, um den DIN-konformen
Einbau der Rauchmelder durch BRU-
NATA-METRONA zu ermöglichen.

Für Rauchmelder gelten erhöhte Si-
cherheitsanforderungen. Die Funkti-
onsfähigkeit muss gemäß DIN 14676
mindestens alle 12 Monate (+ 3 Mo-
nate) überprüft werden. Beim fern-

Rauchmelder für Personen mit stark
eingeschränktem Hörvermögen

Keine Ausnahme von der
Ausstattungspflicht

Dieser moderne Rauchmelder vom Typ Star kommt in unseren
Wohnungen zum Einsatz.  Da er mit Funk ausgerüstet ist,
muss zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Gerätes die
Wohnung nicht betreten werden.

Foto: Brunata
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prüfbaren Rauchmelder Star erfolgt
dies per Funk ohne Betreten der Woh-
nung. Nur wenn die Ferninspektion
ergibt, dass eine Instandsetzungs-
maßnahme erforderlich ist, muss dem
Monteur von BRUNATA-METRONA
Zugang zu Ihrer Wohnung gewährt
werden.

Der Rauchmelderservice umfasst nicht
die durchgehende automatisierte
Überwachung der Funktionsfähigkeit
der Rauchmelder durch BRUNATA-
METRONA. In den Zeiträumen zwi-
schen den turnusmäßigen automati-
schen Prüfungen der Funk-Rauch-
melder machen sich jedoch die Gerä-
te durch Licht- und Tonsignale be-

merkbar, wenn eine Störung vorliegt.
Was in solchen Fällen zu tun ist, ent-
nehmen Sie bitte der Bedienungsan-
leitung. Eine automatische Alarmie-
rung von Feuerwehr / Rettungskräften
im Brandfall findet nicht statt.

Die entstehenden Kosten für Miete und
jährliche Ferninspektion durch BRU-
NATA-METRONA werden im Rahmen
der Betriebskostenabrechnung umge-
legt.

Registriert der jährliche Rauchmelder-
service einen Fehler bzw. eine Stö-
rung, wird diese im Serviceprotokoll
dokumentiert und automatisch ein

Auftrag zur Reparatur des Gerätes aus-
gelöst.

Die Kosten für den Austausch oder die
Instandsetzung von defekten Geräten
werden nur dann übernommen, wenn
ein Verschulden von BRUNATA-
METRONA vorliegt.

Liegt ein Mieterverschulden vor, wer-
den Ihnen die Kosten für neue Geräte,
Austausch und Anfahrt in Rechnung
gestellt. Ein Mieterverschulden liegt
beispielsweise vor, wenn die Rauch-
melder zerstört, übermalt, überklebt
oder entfernt wurden.
Wir bitten Sie daher, sorgsam mit den
Rauchmeldern umzugehen.

Ihre SWG Spremberg

Rauchmelderservice

Defekte oder demontierte
Rauchmelder

Die Heizkosten bilden einen bedeu-
tenden Teil der Wohnungskosten.
Deshalb lohnt es sich unbedingt, an
dieser Stelle zu sparen. Außerdem
kann auf diese Weise wirksam das
Entstehen von Schimmelpilz verhin-
dert werden.

Die Dauerlüftung durch angekippte
Fenster ist zwar beliebt, jedoch grund-
falsch. Denn dabei entweicht die En-
ergie ständig ungenutzt ins Freie. Au-
ßerdem kühlen dabei die Wände aus,
was das Entstehen von Schimmelpilz
fördert.

Sparsamer und wirksamer  ist ein
kurzer Durchzug bei weit geöffneten
Fenstern mehrmals am Tag, das so ge-
nannte Stoßlüften. Dabei wird die
feuchte Innenluft  schnell durch tro-

Richtig heizen und lüften
Energie sparen und Schimmelpilz verhindern

ckene Außenluft ersetzt. Dabei küh-
len die Wände nicht aus, die Kondens-
wasserbildung wird vermieden und
der Schimmelbildung vorgebeugt.

Die Heizung sollte auf niedriger
Heizstufe ständig in Betrieb sein.
Wenn man erst nach Feierabend die
Heizung kräftig aufdreht, müssen zu-
nächst die kalten Wände und Möbel
erwärmt werden. Das kostet unnöti-
ge Energie, bildet Kondenswasser an
den Wänden und  fördert Erkältungs-
krankheiten.

Mitunter wird nur ein Raum stark be-
heizt, während die anderen durch ge-
legentlich geöffnete Türen mitgeheizt

werden. Aber das ständige Erwärmen
der kalten Wände und Möbel erfor-
dert mehr Heizenergie als das Halten
der Temperatur. Außerdem bildet sich
an den kalten Wänden der indirekt
beheizten Räume Kondenswasser –
worüber sich vor allem der Schimmel-
pilz freut.

Zu empfehlen ist ein gleichmäßiges
Heizen auch der wenig genutzten Räu-
me. Dabei kann die Temperatur

Gleichmäßig heizen!

Keine Dauerlüftung!

Alle Räume heizen!

Foto: ccvision.de
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I m p r e s s u m

 So erreichen Sie uns!

• Sprechtag: dienstags 8.00 –11.30 und 13.00–17.30 Uhr
• Geschäftszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag: 7.00–11.30; 12.00–15.00 Uhr

Freitag: 7.00–11.30 Uhr
Geschäftsstelle
• Vorstand (Termine nach Vereinbarung) (03563) 2192
• Zentrale

home: www.swg-spremberg.de mail: info@swg-spremberg.de
Frau Köhler koehler@swg-spremberg.de (03563) 2192

• Wohnungswirtschaft
Frau Linke linke@swg-spremberg.de (03563) 3454-15
Frau Jungwirt jungwirt@swg-spremberg.de (03563) 3454-18
Herr Brohm brohm@swg-spremberg.de (03563) 3454-23

• Buchhaltung
Frau Schäfer schaefer@swg-spremberg.de (03563) 3454-19
Frau Anscheit anscheit@swg-spremberg.de (03563) 3454-24
Frau Spreitz spreitz@swg-spremberg.de (03563) 3454-14

• Technik
Frau Gieschke gieschke@swg-spremberg.de (03563) 3454-13

• Regieabteilung
Herr Rehmann rehmann@swg-spremberg.de   (nur dienstags) (03563) 3454-16

(0177) 2192-229
Frau Schmidt schmidt@swg-spremberg.de (03563) 3454-17

Hausmeister (während der Geschäftszeiten)
)• WG Kollerbergring

Herr Haferkorn (0177) 2192-234
• WG Schomberg/Heinrichsfelder Allee / Bergstraße

Herr Traubach (0177) 2192-233
• WG Innenstadt und Lausitzer Straße

Herr Sujatta (0177) 2192-232
• WG Georgenberg

Herr Quosig (0177) 2192-235
• WG Knappenweg/Steigerweg/Glück Auf/Kraftwerkstraße

Herr Pultermann (0177) 2192-227
• WG Waldstraße/P.-Thomas-Straße/Leipziger Straße/Berliner Straße

Herr Lohse (0177) 2192-226

 Heizung/Sanitär/Gas  Fa. Holler & Heilmann (0172) 79892-44 oder -45
Elektroinstallation  Fa. Bürgel & Noack (0172) 7998623
Schlüsseldienst  Fa. HTS - Herr Bulla (0172) 9321100

Havarieruf außerhalb der Arbeitszeiten der SWG

Öffnungszeiten
zum Jahresende

durchaus geringer sein und nachts
weiter abgesenkt werden.

Damit ein Heizkörper seine volle Lei-
stung abgibt, ist eine gute Luft-
zirkulation notwendig. Deshalb auf
keinen Fall den Heizkörper durch
Übergardinen verdecken. Auch Möbel
dürfen die Zirkulation nicht behin-
dern. Das ist zugleich eine wichtige
Maßnahme gegen den Niederschlag
von Kondenswasser an den Wänden.

Die  Temperatur in der Wohnung sollte
gleichmäßig etwa zwischen 18 bis 22
Grad Celsius liegen. (In der Nacht
kann es etwas kühler sein.) Das ist der
Temperaturbereich, bei welchem sich
ein Mensch am wohlsten fühlt und der
seiner Gesundheit am besten be-
kommt.

Jedes Grad Raumtemperatur mehr
kostet etwa sechs Prozent der Hei-
zungskosten.

Die Geschäftsstelle unserer
Genossenschaft bleibt vom
21. Dezember 2019 bis zum
01. Januar 2020  für den
Kundenbetrieb geschlossen.

Bei Havarien, Störungen und
dringenden Problemen
wenden Sie sich bitte an
die entsprechenden Havarie-
rufnummern.

Nicht überheizen!

Für Zirkulation sorgen!

Wir wünschen all unseren
Mitgliedern und Mietern
ein harmonisches Weih-

nachtsfest und ein
gesundes, erfolgreiches

Jahr 2020!
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